
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 7 Oö. JagdAG
 Oö. JagdAG - Oö. Jagdabgabegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

§ 7

Schlußbestimmungen

 

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. April 1967 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das Gesetz vom 26. Februar 1948, LGBl. Nr. 23, über die Einhebung einer Abgabe für die Ausübung

des Jagdrechtes außer Kraft.

In Kraft seit 01.04.1967 bis 31.12.9999
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